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Bundesgericht 
gibt Landwirt Recht

Bundesgerichtsentscheid / Selbständigerwerbende dürfen ihre in der freiwilligen 2. Säule
angesparten Sparguthaben für Investitionen in den Betrieb zurückziehen.

BRUGG ■ Das Bundesgericht er-
laubt Barauszahlung von Vorsor-
gegeldern an Selbständigerwer-
bende. – Ein äusserst bedeu-
tungsvoller Entscheid, der
Selbständigerwerbenden die
dringend erforderliche Flexibi-
lität beim Aufbau ihrer Vorsorge
sichert. Der Schweizerische
Bauernverband (SBV) ist stolz
und glücklich, diesen wichtigen
Entscheid durch Unterstützung
eines betroffen Landwirts herbei
geführt zu haben. 

Unterschiedliche Ansichten
nach Gesetzesrevision

Selbständigerwerbende kön-
nen sich gemäss Gesetz bei der
Vorsorgeeinrichtung ihres Be-
rufsverbands freiwillig im Rah-
men der weitergehenden beruf-
lichen Vorsorge der 2. Säule
(Säule 2b) versichern. Für Bau-
ernfamilien ist dies die Vorsorge-
stiftung der schweizerischen
Landwirtschaft (VSTL). Die Vor-
sorgepläne der VSTL stehen in
der Landwirtschaft Selbständi-
gerwerbenden und mitarbeiten-
den Familienmitgliedern mit ei-
genem AHV-Einkommen offen.
Sie zeichnen sich durch eine si-
chere Anlage mit guter Rendite
sowie besonderen steuerlichen
Vorteilen, die insbesondere
beim Aufbau der Altersvorsorge
zum Tragen kommen, aus.

Eine Konsequenz der grossen
Steuervorteile ist die Gebunden-
heit der investierten Mittel. In
diesem Zusammenhang hat nun
das Bundesgericht einen äus-
serst wichtigen Entscheid gefällt.
Bis Ende 2004 (vor Inkrafttreten
der 1. BVG-Revision) konnten
Selbständigerwerbende, die ihr
freiwilliges Vorsorgeverhältnis
im Rahmen der Säule 2b kündig-
ten, ohne weitere Begründung
die Barauszahlung ihres ange-
sparten Vorsorgeguthabens gel-
tend machen. 

Aufgrund einer Gesetzesände-
rung im Rahmen der 1. BVG-Re-
vision wurde allgemein die Mei-
nung vertreten, dass diese Bar-

auszahlung nicht mehr möglich
sei. SBV-Versicherungen hat die-
se Meinung immer bestritten
und einem betroffenen Landwirt
bei der Durchsetzung seiner For-
derungen bis zum Bundesge-
richt geholfen. Das Bundesge-
richt hat ihm nun Recht gegeben.

Investition in den Betrieb
ist Voraussetzung

Das Bundesgericht hält in sei-
nem wegweisenden Urteil fest,
dass Selbständigerwerbende
auch unter neuem Recht auf ihr
Vorsorgeguthaben zurückgrei-
fen können, wenn sie diese für
Investitionen in den Betrieb ver-
wenden. Mit dem neuen Ent-
scheid werden die Barauszah-
lungsmöglichkeiten gegenüber
der früheren Regelung sogar

noch ausgebaut. Neu ist es mög-
lich, entweder nur einen Vorbe-
zug zu tätigen und das Vorsorge-
verhältnis weiterzuführen, oder
das Vorsorgeverhältnis zu kündi-
gen und die Barauszahlung des
gesamten Vorsorgeguthabens zu
beantragen.

Im Rahmen des landwirt-
schaftlichen Versicherungskon-
zepts ist es ein zentrales Anlie-
gen, dass die Bauernfamilien ih-
re Vorsorge in der freiwilligen
2. Säule aufbauen können, ohne
dass die investierten Mittel un-
widerruflich dem Betrieb entzo-
gen werden. Aus diesem Grund
sind die Vorsorgelösungen von
SBV-Versicherungen und der
Vorsorgestiftung der schweizeri-
schen Landwirtschaft so ausge-
staltet, dass bei einem Kapital-

rückzug keinerlei Rückkaufsver-
luste entstehen, wie das sonst im
Lebensversicherungsgeschäft
üblich ist.

Sich rechtzeitig und gezielt
informieren 

Informationen über den opti-
malen Aufbau der Vorsorge er-
halten die Bauernfamilien bei
den landwirtschaftlichen Versi-
cherungsberatungsstellen, die
entweder beim kantonalen Bau-
ernsekretariat, der regionalen
Agrisano-Geschäftsstelle oder
den Agro-Treuhandstellen ange-
schlossen sind oder vom Bera-
tungsdienst von SBV-Versiche-
rungen, Tel. 056 462 51 55. Es
lohnt sich!

Christian Kohli,
SBV-Versicherungen

Bedingung für die Barauszahlung des Vorsorgeguthabens ist die Investition in den eigenen Betrieb.
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